
 

FACHVERBAND FÜR SPORTFECHTEN 
MITGLIED DES SPORTBUNDES RHEINLAND 

. 

 
. 

 
. 

Lehrbeauftragter für 
FECHTERBUND MITTELRHEIN 56070  KOBLENZ,       IN DEN WIESEN 10 Kampfrichterwesen    

     Gergö Bujdosó 

     Chlodwigstr. 29 

     56068 Koblenz 

     Handy: 0176 64082305 

      

     Koblenz, den 21.02.2017 
 
1. Veranstaltung: Kampfrichterlehrgang mit Prüfung (E bzw. D-Lizenz) im Säbel 

 
2. Leitung:              Gergö Bujdosó, DFB/FIE-Kampfrichter 

 

3. Termin:              Sonntag, 12.03.2017 

 
 
4. Ort:                    LLZ Fechthalle Oberwerth, Jupp-Gauchel-Str., 56075 Koblenz 

 

5. Teilnahmeberechtigt:  Fechter/innen ab 13 Jahren* mit mindestens 2 Jahre 

   Turniererfahrung  

6. Veranstalter: Fechterbund Mittelrhein  

7. Örtl. Organisator: Gergö Bujdosó  

8. Meldungen an:  per eMail: g.bujdoso@yahoo.de 

   (Name, Geburtsdatum, Verein, E-Mailadresse) 

9. Meldeschluß: 06.03.2017 

    

10. Teilnahmekosten: 12,-Euro  

11. Zeitplan: Sonntag  

  10:00 Uhr Beginn 13:00 Uhr Theorietische Prüfung 
  12:00 Uhr Mittagspause 14:00 Uhr Praktische Prüfung Video 
    

 
12. Mitzubringen sind: Schreibzeug, DFB–Ausrüstungsvorschriften, FIE/DFB Reglement** 

siehe http://www.fechten.org/service/downloadcenter.html 

 

13. Haftung: Der Veranstalter/Ausrichter übernehmen keine Haftung 

 

14. Unterkunft/Verpflegung: Selbstversorgung 

http://www.fechten.org/service/downloadcenter.html


*Laut Satzung 1.2.4. des Ausbildung- und Prüfungsordnung des Fechterbund Mittelrhein: 
Eine altersbedingte Ausnahmemöglichkeit zur Zulassung zur Ausbildung ist ab Vollendung 
des 13. Lebensjahres gegeben, wenn der Bewerber gute theoretische und praktische 
Fechtkenntnisse nachweisen kann und der meldende Verein die Ausbildung zum Obmann 
ausdrücklich befürwortet. 

 

Das heißt aber auch, dass diese Teilnehmer beim erfolgreichen Bestehen der Prüfung die E-
Lizenz erhalten werden. Mit Vollendung des 15. Lebensjahres kann die D-Lizenz beantragt 

werden. (Ohne zusätzliche Lehrgänge oder Prüfung) 
 

Ansonsten eine Teilnahme ist mit der Vollendung 15 Lebensjahres erlaubt:  
1.2.1. Voraussetzung für die Zulassung zur Ausbildung zum Obmann ist die Vollendung 
des 15. Lebensjahres. 

 

**Was ihr genau von FIE Reglement mitbringen müsst sind Folgendes: Technische und Material 
Teil!!! 


